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CAFM-Software: GEFMA-Zertifikat 444 ausgebaut  
 

 Weiterer Kriterienkatalog „BIM-Datenverarbeitung“  
aufgenommen  

 Ab sofort auch Erweiterungszertifizierungen möglich 
 
 

Bonn, 09. Mai 2018. Building Information Modeling (BIM) etabliert sich im-
mer stärker und dadurch steigen die Anforderungen an CAFM-Software. Um 
diesem Anspruch gerecht zu werden, wurde die GEFMA Richtlinie 444 (Zerti-
fizierung von CAFM-Softwareprodukten) jetzt um einen Kriterienkatalog zur 
Verarbeitung von BIM-Daten ergänzt. Außerdem wird ab sofort eine so ge-
nannte Erweiterungszertifizierung angeboten. 
 
„Das Erweitern der GEFMA Richtlinie 444 um die Aspekte des Building In-
formation Modeling war erforderlich, um der wachsenden Relevanz von BIM, 
insbesondere für das Facility Management, Rechnung zu tragen“, erklärt 
Marko Opić, Leiter der Unterarbeitskreises Zertifizierung im GEFMA-
Arbeitskreis CAFM. Geprüft wird bei der Zertifizierung beispielsweise, ob ein 
Geschossplan mit Detailinformationen aus einem BIM-Modell in das CAFM-
System überführt werden kann oder ob das Übertragen von Ausstattung 
(technische Anlagen, Möbel, etc.) mit Merkmalen (z.B. Hersteller, techni-
sche Daten) möglich ist. Darüber hinaus werden die Im- und Export-
Fähigkeiten über die IFC-Schnittstelle geprüft. 
 
Neu außerdem: die Erweiterungszertifizierung. Sie ermöglicht CAFM-
Herstellern, einzelne oder mehrere Kriterien-Kataloge nachzertifizieren zu 
lassen. Das kann notwendig werden, wenn der Hersteller neue Funktionen 
in seine Software implementiert hat oder einzelne Kriterienkataloge bei der 
letzten Prüfung nicht bestanden wurden. Auch bei Erweitern der GEFMA 
Richtlinie 444, wie aktuell beim Katalog „BIM-Datenverarbeitung“, kann die 
Erweiterungszertifizierung beantragt werden.  
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Das Zertifizierungsverfahren von CAFM-Software auf Grundlage der Richtli-
nie GEFMA 444 umfasst derzeit 15 Kriterienkataloge. Das sind konkret: Ba-
siskatalog, Flächen-, Instandhaltungs-, Inventar- und Reinigungsmanage-
ment, Raum- und Asset-Reservierung, Schließanlagen-, Umzugs- und Ver-
mietungsmanagement, Energiecontrolling, Sicherheit und Arbeitsschutz, 
Umweltschutzmanagement, Help- und Service-Desk, Budgetmanagement 
und Kostenverfolgung sowie BIM-Datenverarbeitung. Basiskatalog, Flä-
chenmanagement und Instandhaltungsmanagement gelten als Mindestkrite-
rien und sind verpflichtend, um ein GEFMA-Zertifikat für das CAFM-
Softwareprodukt zu erhalten.  
 
 
Über GEFMA e.V.  
Der Branchenverband GEFMA steht für einen Markt mit 134,28 Mrd. Euro Bruttowertschöpfung und mit 
einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 4,75%. Er vertritt über 1000 Unternehmen und Organisatio-
nen des wachsenden Dienstleistungssektors Facility Management. Seit 1989 engagiert er sich für ein 
einheitliches Begriffsverständnis (Richtlinien, Benchmarking) und für Qualitätsstandards (Zertifizierun-
gen: FM-Excellence, ipv®, CAFM-Software Produkte, Nachhaltigkeit im FM sowie Aus- und Weiterbil-
dung). Die GEFMA Initiative „FM – Die Möglichmacher“ zeigt die Branche als attraktiven Arbeitgeber mit 
vielfältigen Job- und Karrieremöglichkeiten. (www.gefma.de) 
 
 
 
Kontakt: 
GEFMA 
German Facility Management Association  
Deutscher Verband für Facility Management e.V. 
 
Matthias Felten 
Leiter Kommunikation & Marketing 
Mobil +49 174 9765736 
matthias.felten@gefma.de 
www.gefma.de 
 
 
 


